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Unter Compliance versteht man das korrekte Verhalten eines Un-
ternehmens und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – recht-
lich und ethisch. 

Unternehmen unterliegen heutzutage weltweit einer Vielzahl 
von Rechtsvorschriften, die bei Verstößen zu erheblichen wirtschaft-
lichen Konsequenzen führen können. Wie jüngste Fälle zeigen, 
kann dabei im Extremfall sogar die wirtschaftliche Existenz des 
Unternehmens insgesamt gefährdet sein. Daneben wird das 
wirtschaftliche und ethische Verhalten der Unternehmen immer 
aufmerksamer von Medien und Öffentlichkeit verfolgt. So können 
sich die negativen Folgen von Compliance-Verstößen noch er-
heblich potenzieren. Nicht zuletzt können Verstöße gegen das 
geltende Recht auch zu unmittelbaren oder mittelbaren Folgen für 
die hierfür Verantwortlichen führen. Compliance geht damit je-

den an: Gesellschafter, Management und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Längst sind dabei nicht mehr nur Großkonzerne betroffen. Auch 
viele mittelständische Unternehmen bewegen sich in einem wirt-
schaftlichen und rechtlichen Umfeld, in dem sie erheblichen Haf-
tungsrisiken ausgesetzt sind. 

Das Ziel von Compliance-Programmen ist es, diese rechtlichen und 
wirtschaftlichen Risiken zu vermeiden. Je nach Branche, Unterneh
mensgröße und Geschäftstätigkeit ergeben sich dabei für jedes 
Unternehmen unterschiedlich zu gewichtende Risiken und An-
forderungen. Ziel einer erfolgreichen Compliance-Beratung ist es 
daher, gemeinsam mit dem Unternehmen ein bedarfsgerechtes 
Compliance-Programm zu entwerfen.

Compliance: was ist das?

Die Bausteine unserer Beratung

Compliance-Programme können aus einer Vielzahl von Modulen 
bestehen. Am Anfang jeder Beratung steht daher die Ermittlung 
der konkreten Risikopotentiale und der organisatorischen Struk-
turen des Unternehmens. 

In einer zweiten Phase sind die notwendigen Bausteine festzulegen. 
Dabei gibt es Kernelemente, die in keinem Compliance-Programm 
fehlen sollten, wozu unter anderem Schulungen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Risikobereichen sowie Leitfäden zäh-
len. Andere Elemente können diesen Kernbereich ergänzen.

An die Entwicklung der notwendigen Bausteine schließt sich der 
Roll-out des Programms an. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere 
dieser Teil eine enge Begleitung durch die Verantwortlichen des 

Unternehmens erfordert. Mit einer gut und zeitlich straff organi-
sierten Einführung des Programms kann den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in besonderer Weise die hohe Bedeutung des Pro-
gramms verdeutlicht werden. 

Ein Compliance-Programm ist ein lebendes Objekt. Es bedarf immer 
wieder Anpassungen und Ergänzungen, insbesondere wenn sich 
rechtliche Anforderungen ändern. Nicht unwesentlich sind daher 
auch turnusmäßige Updates. 

Unser Team steht Ihnen in jeder Phase der Implementierung eines 
Compliance-Programms zur Verfügung. Aus einer Vielzahl einschlä-
giger Mandate verfügen wir über eine herausragende Expertise 
auch bezüglich der organisatorischen Fragen, die sich bei Compli-

Compliance-Programme – erfolgreich implementiert
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ance-Programmen stellen. Teilweise arbeiten wir dabei mit anderen 
Dienstleistern zusammen, so zum Beispiel bei der Implementierung 
von E-Learning-Modulen. 

Partnerinnen und Partner unserer Sozietät verfügen zudem über 
eine umfangreiche Expertise aus ihrer Tätigkeit als Ombudsleute 
für Unternehmen. Auch die arbeits-, gesellschafts- und daten-
schutzrechtlichen Fragen, die sich bei der Implementierung von 
Compliance-Programmen stellen, sind uns bestens vertraut. 

Nicht zuletzt bieten wir Module an, mit denen das Unternehmen 
auf eine effiziente und erfolgreiche Begleitung von behördlichen 
Ermittlungsaktionen vorbereitet werden kann. Solche Vor-Ort-
Ermittlungen („Dawn Raids“) werden bei den Behörden immer be-
liebter. Jede Durchsuchungsaktion bedeutet für das Unternehmen 
eine erhebliche Störung des Arbeitsablaufs und birgt nicht uner-
hebliche Risiken einer unter Umständen bußgeldträchtigen Kon-
frontation oder einer unter Umständen nicht erforderlichen Koope-
ration. 

Im Rahmen unserer Compliance-Beratung können wir Sie zudem 
insbesondere bei folgenden Themen und darüber hinaus unter-
stützen: 

	 Arbeitsrecht: Code of Conduct, Vermeidung von Risiken in Be
zug auf das AGG, Implementierung von arbeitsvertraglicher 
Compliance, Einschaltung Betriebsrat, Datensicherheit (unter 
anderem Kontrolle von E-Mail- und Internet-Nutzung) 

	 Anti-Korruption: Wertgrenzen und Verhaltensmaßregeln be-
züglich Einladungen, Geschenken, Sponsoring, Hosting und 
ähnlichen Maßnahmen

	 Außenwirtschafts- und Exportrecht: Fehlervermeidung bei 
Ausfuhrgenehmigungen

	 Datenschutz: Datensicherheit im Unternehmen, Möglichkeiten 
und Grenzen der Überwachung, datenschutzrechtliche Aspek-
te von Whistleblower-Hotlines und ähnlichen Instrumenten  

	 Gesellschaftsrecht: Haftungsbegrenzung der Unternehmens
führung, Zustimmungserfordernisse, Möglichkeiten rückwirken
der Freistellungen 

	 Kapitalmarktrecht: Befolgung des Insiderrechts, der Ad-hoc-
Publizitätspflicht und der Bestimmungen bei Stimmrechtsmit-
teilungen 

	 Kartellrecht: Korrekte Gestaltung der Beziehungen zu Wett-
bewerbern, Kunden und Lieferanten, Grenzen zulässigen In
formationsaustauschs 

	 Produkthaftung: Implementierung von Risiko- und Rückruf-
managementsystemen, effektive Schadensverlagerung und -ab
wehr 

	 Steuerrecht: Umsatzsteuerrisiken bei Ausfuhrgeschäften und 
Berichtigungsverfahren, digitale steuerliche Außenprüfung, 
Umsatzsteuersonderprüfung und -nachschau, Datenzugriffs-
recht der Finanzverwaltung 

	 Strafrecht: Bekämpfung der White-Collar-Delikte
	 Vergaberecht: Korrektes Verhalten bei Ausschreibungen 
	 Umweltrecht: Umsetzung von Umweltmanagementsystemen 

nach ISO 14000, Beachtung von Auflagen und Einhaltung von 
Meldepflichten 
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Compliance-Fragen stellen sich auch in akuten Krisensituationen 
oder in Einzelfällen. Hier bieten wir unseren Mandanten unter an-
derem die sofortige Bereitstellung von Anwaltsteams zum Beispiel 
zur Begleitung von behördlichen Vor-Ort-Ermittlungsaktionen im 
Unternehmen. Über unser europaweites Dawn-Raid-Network 
können wir sicherstellen, dass innerhalb kürzester Zeit an jedem Ort 
Europas geeignete Anwälte zur Verfügung stehen, entweder aus 
einem unserer über 50 CMS Büros oder aus den örtlichen Büros 
unser Partnerfirmen aus der World Law Group. Gern übernehmen 
wir auch die Koordination entsprechender Ermittlungsaktionen in 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Anwalt Ihres Unternehmens. 

Daneben stehen wir Ihnen mit erfahrenen Teams auch für Audits 
(insbesondere Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Durchsicht von Dokumenten und E-Mail-Accounts) zur Ver-
fügung, um in überschaubarer Zeit mögliche Rechtsverstöße auf-
zuklären. Im Anschluss erarbeiten wir mit der Geschäftsleitung und 
der Rechtsabteilung mögliche Lösungsstrategien. 

Dies schließt die Beratung zur Inanspruchnahme von Kronzeugen-
programmen oder zu anderen Formen des Rückzugs aus kritischen 
Situationen mit ein. Unser Ansatz ist dabei ganzheitlich und schließt 

auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit ein. Dabei arbeiten wir bei Be-
darf auch mit entsprechend spezialisierten externen Dienstleistern 
zusammen. 

Partnerinnen und Partner unserer Sozietät verfügen zudem über ei-
ne besondere Expertise bezüglich Rückrufaktionen. Auch hier 
stellen sich in besonderer Weise nicht nur rechtliche sondern auch 
organisatorische Fragen, zu denen nicht zuletzt die der Situation 
angemessene Kommunikation mit der Öffentlichkeit gehört. 

Außerhalb akuter Krisensituationen stehen wir im Rahmen unserer 
Compliance-Beratung für alle sich hier stellenden relevanten Ein-
zelfragen zur Verfügung. 

Ad-hoc-Beratung in Compliance-Fragen


